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» Vom Wert
der Freiheit »
Die Medien und der rasende Strom der sozialen Netzwerke scheinen 
es endgültig geschafft zu haben, unsere Existenz als freie und ver-
nunftbegabte Wesen in Frage zu stellen. Egal ob auf Bushaltestellen, 
während des Autofahrens, jedenfalls in jeder freien Minute hängen 
viele von uns im Datenstrom. Twitter, WhatsApp, E-Mail, Wetter-
Online, Terminkalender …

Der Mensch als ultimatives Ziel der Kybernetik; das Smartphone als 
Remote-control unseres gesamten Lebens?

Vor allem in der bevorstehenden Weihnachts-
zeit wünschen wir Ihnen Freiräume ohne 
ständiger digitaler Präsenz ...

Gemeinsame Zeit ohne Verlangen nach
nicht enden wollendem Infotainment ...

Zeit mit wertvollen Menschen, im Gespräch 
oder einfach nur in Stille, face to face statt
im facebook ...

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen, welches Sie uns auch dieses Jahr  
entgegengebracht haben und wünschen Ihnen Gesundheit und Erfolg 
im kommenden Jahr.
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aus Sicht der Finanzverwaltung  von pri-
vaten Motiven mitgetragen. Allerdings 
können bestimmte typische Werbege-
schenke, z. B. Schreibgeräte mit Firmen-
logo, als Betriebsausgaben abgesetzt 
werden. 

Die typischen Werbegeschenke bis zu 
einem Nettowert von EUR 40,00 pro 
Kalenderjahr und Kunde sind umsatz-
steuerlich insofern unproblematisch, 
als ein Vorsteuerabzug beim Einkauf 
der Geschenke in Anspruch genommen 
werden kann und eine Eigenverbrauchs-
Umsatzsteuer nicht abgeführt werden 
muss.

Geringwertige Werbeträger, wie zum 
Beispiel (günstige) Kugelschreiber oder 
Feuerzeuge, sind vernachlässigbar 
und auch nicht für die Einhaltung der 
40-EUR-Grenze mit zu berechnen. Wa-
renmuster für Zwecke des Unterneh-
mens unterliegen grundsätzlich nicht 
der Umsatzsteuerpflicht.

»Steuern für Weihnachtsgeschenke? »

»Was bringt das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz? »

Damit die Freude über Weihnachtsge-
schenke allseits ungetrübt bleibt, infor-
mieren wir Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter 
aber auch Kunden betriebsausgaben-
wirksam beschenken können ohne eine 
(andere) Steuerpflicht auszulösen.

1. Mitarbeitergeschenke 
Geschenke an Mitarbeiter sind für den 
Arbeitgeber in jedem Fall Betriebsaus-
gaben und mindern als solche den Ge-
winn. Für die Mitarbeiter handelt es sich 
bei Geschenken vom Arbeitgeber um 
Sachzuwendungen. Sachzuwendungen 
unterliegen grundsätzlich – genauso 
wie Entgeltzahlungen – der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherung.

Für Sachgeschenke im Zusammenhang 
mit Betriebsfeiern räumt der Gesetz-
geber eine Ausnahme ein. Diese sind 
bis zu einem Betrag von EUR 186,00 
(lohn)steuer- und sozialversicherungs-
frei. Geldzuwendungen sind hingegen 
immer steuerpflichtig.

Beispiele für begünstigte Sachge-
schenke können Autobahnvignetten, 

Das neue Lohn- und Sozialdumping-Be-
kämpfungsgesetz (kurz: „LSD-BG“) tritt 
mit 1.1.2017 in Kraft. Es fasst die in den 
letzten Jahren wesentlich verschärften 
Regelungen zur Bekämpfung von Lohn- 
und Sozialdumping zusammen, die bis-
her in anderen Gesetzen verteilt waren, 
und bringt einige Neuerungen.  

Das LSD-BG gilt grundsätzlich für alle 
Arbeitsverhältnisse, insbesondere auch 
für die Arbeitskräfteüberlassung und die 
Heimarbeit. Im Fokus der meisten neu-
en Bestimmungen stehen jene Arbeits-
verhältnisse, durch die ArbeitnehmerIn-
nen aus dem Ausland entsendet werden 
bzw. Arbeitskräfte  grenzüberschreitend 
überlassen werden. Im Kern soll damit 
erreicht werden, dass in Österreich tä-
tige Arbeitnehmer von Arbeitgebern 
mit Sitz im Ausland nach den gleichen 
Regeln entlohnt werden müssen, wie 
Arbeitnehmer inländischer Unterneh-
men. Somit soll gewährleistet werden, 
dass österreichisches Arbeitsrecht, je-
doch insbesondere die österreichischen 
Kollektivverträge auch auf entsendete 
Arbeitskräfte aus dem Ausland anzu-
wenden sind.

nicht in bar ablösbare Gutscheine oder 
Goldmünzen bzw. -dukaten sein. Die Ge-
schenke dürfen aber nicht den Charak-
ter individueller Entlohnungen haben, 
sondern sollten allgemeine Geschenke 
für alle Mitarbeiter bzw. Gruppen von 
Mitarbeitern sein. 

Hinsichtlich der Umsatzsteuer ist Fol-
gendes zu beachten: Sofern beim Kauf 
von Geschenken der  Vorsteuerabzug 
möglich war, lösen die Schenkungen 
Umsatzsteuer – im Regelfall in gleicher 
Höhe – aus. Wurden die Geschenke 
im Betrieb selbst hergestellt, sind die 
Selbstkosten die Bemessungsgrundlage 
für die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer- 
pflicht besteht nicht für geringfügige 
Geschenke – beispielsweise für Ge-
tränke am Arbeitsplatz.

2. Kundengeschenke
Grundsätzlich sind Weihnachtsge-
schenke an Kunden sogenannte „Reprä-
sentationsaufwände“ und als solche für 
den Unternehmer nicht abzugsfähig.
Repräsentationsaufwendungen sind 

Die wesentlichen Neuerungen auf den Punkt gebracht:

•  Änderungen der Meldepflichten

Ab 1.1.2017 muss die Anmeldung eines aus einem EU-Staat entsandten oder über-
lassenen Arbeitnehmers nach Österreich nicht mehr eine Woche vor Arbeitsantritt 
gemeldet werden. Es reicht die Anmeldung vor Arbeitsantritt. In der Meldung muss 
aber eine Ansprechperson angeführt werden, die die nötigen Unterlagen bereithält. 

•  Neue Haftung im Bauwesen

Das LSD-BG führt im für Arbeitnehmer unsicheren Baubereich für Entgeltansprüche 
eine Haftung des Auftraggebers ein. Somit sind Auftraggeber eines ausländischen 
Unternehmens haftbar für die Zahlung der Entgelte nach den österreichischen Vor-
schriften für die entsandten oder grenzüberschreitend überlassenen ausländischen 
Arbeitskräfte.

Das bedeutet, dass man bei Beauftragung von ausländischen Werkvertrags-
nehmern immer „hinter die Kulissen“ blicken muss, um sicherzustellen, dass die 
eingesetzten ArbeitnehmerInnen nach den österreichischen Regeln entlohnt 
werden.

•  Grenzüberschreitender Vollzug

Um den Vollzug des LSD-BG bei ausländischen Arbeitgebern besser gewährleisten 
zu können, enthält das Gesetz, basierend auf einer EU-Richtlinie, Regelungen zur 
Zusammenarbeit von österreichischen Behörden mit jenen anderer EU-Staaten.

Daneben gibt es unter anderem auch noch Neuerungen betreffend die Ausnahme 
für Konzernentsendungen, die Aliquotierung von Sonderzahlung auch bei Arbeits-
kräfteüberlassung und zum Privileg für Montagearbeiten in Österreich.
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hier finden Sie den ECA Monat Online und Beiträge zu
folgenden weiteren Themen:

» Sozialversicherung der Selbständigen
(GSVG)

» Ende der EU-Quellensteuer

Ab April 2017 beginnt betreffend Regis-
trierkassen die heiße Phase. Die Regis-
trierkassensicherheitsverordnung tritt in 
ihrer vollen Ausprägung in Kraft.

Ab 1.4.2017 muss jede Registrierkasse 
mit einer sogenannten Sicherheitsein-
richtung verbunden sein. Diese Ein-
richtung kann eine sogenannte Signa-
tur- oder Siegelerstellungseinheit sein, 
welche in einem USB-Stick, in der Kas-
se direkt oder mittels Signaturkarte in 
einem Pinpad, das an die Kasse ange-
schlossen ist, integriert ist. Sie „signiert“ 
jeden Beleg elektronisch. Nach außen hin 
sichtbar wird dies durch einen QR-Code 
(oder Link) auf dem Beleg.

Entgegen der Befürchtung vieler und sich 
hartnäckig haltender Gerüchte ist diese 
Signatureinheit nicht permanent über 
Internet mit der Finanzverwaltung ver-
bunden. Durch diese Signaturen auf den 
einzelnen Belegen sind jedenfalls zukünf-
tig alle Barumsätze im elektronischen 
Kassenjournal in chronologischer Reihen-
folge miteinander verknüpft. Eine Mani-
pulation der registrierten Einnahmen ist 
durch die kryptographische Ineinander-
Verkettung im Nachhinein ausgeschlos-
sen, bzw. ist es für den Finanzamts-Prüfer 
ein Leichtes, eine nachträgliche Manipu-
lation der Umsätze festzustellen. 

Die Bundesregierung hat medienwirksam ein Maßnahmenpaket zur Förderung der Wirt-
schaft und des Arbeitsmarktes in Aussicht gestellt und damit wieder eine „altbekann-
te Maßnahme“ aus dem Hut gezaubert. Teil dieses Maßnahmenpakets ist eine (neue) 
Investitionszuwachsprämie für Klein- und Mittelbetriebe (KMU). Für diese Investitions-
zuwachsprämie sollen in den Jahren 2017 und 2018 jeweils EUR 87,5 Mio. (insgesamt 
also EUR 175 Mio.) zur Verfügung stehen. Nachfolgend kurz zusammengefasst, wie die 
Förderung des sogenannten Investitionszuwachses aussehen soll:

1.  Die Prämie soll für Neuanschaffungen von abnutzbaren Wirtschaftsgütern zustehen. 

2.  Ausgenommen sind Investitionen in Grund und Boden, Beteiligungen und, wen wun-
dert es, Personenkraftwagen

3.  Unter „förderungswürdigem Investitionszuwachs" versteht die Bundesregierung den
Durchschnitt der jeweils neu aktivierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten des 
abnutzbaren Anlagevermögens der drei vorangegangenen Jahre. 

Die Prämie soll 15 % des Investitionszuwachses betragen. Der Investitionszuwachs muss  
mindestens EUR 50.000,00 betragen und ist mit einem maximalen Zuwachs von EUR 
450.000,00 begrenzt. Anspruchsberechtigt sind Klein und Mittelbetriebe.

Spätestens bis 1.4.2017 sind die bis dahin 
erworbenen Sicherheitseinrichtungen 
und Registrierkassen beim Finanzamt 
über Finanz-Online zu registrieren. Man 
ist dabei gedanklich dem System der 
Anmeldung eines Kfz oder einer Waffe 
gefolgt – mit dem Unterschied, dass im 
Sinne der Verwaltungsvereinfachung die 
Registrierung nicht durch die Behörde 
erfolgt, sondern der Steuerzahler sich 
gefälligst selbst darum zu kümmern hat. 

Für die Inbetriebnahme und Registrie-
rung der Sicherheitseinrichtung gibt es 
seitens des Bundesministeriums für Fi-
nanzen einen „Fünf-Schritte-Plan“: 

1. Erwerb
Eine Signaturkarte für Ihre Registrierkas-
se muss von einem zugelassenen Ver-
trauensdiensteanbieter oder dessen Re-
gistrierungsstelle erworben werden. Dies 
können bzw. sollten auch Kassenhändler 
und -hersteller sein. 

2. Initialisierung
Für Ihre bestehende Registrierkasse wird 
meist zumindest ein Software-Update 
erforderlich sein, welches auch eine 
Verbindung der Registrierkasse mit der 
Signaturkarte ermöglicht. Diese Verbin-
dung ist jedenfalls durchzuführen. Alle 
bis zur Initialisierung der manipulations-

»Sicherheitseinrichtung für Registrierkassen –
wie funktioniert die Inbetriebnahme? »

»Neue KMU-Investitionszuwachsprämie »

sicheren Registrierkasse aufgezeichneten 
Geschäftsfälle sollten vor der Initialisie-
rung gesondert abgespeichert werden. 
Durch Updates besteht ein hohes Risiko, 
dass alle bisher gespeicherten Daten ver-
loren gehen.

3. Startbelegerstellung
Um den Manipulationsschutz zu ge-
währleisten, ist nach der Initialisierung 
ein sogenannter Startbeleg mit dem Be-
trag Null zu erstellen. 

Ab diesem Schritt können sie grundsätz-
lich mit Ihrer Registrierkasse in Betrieb 
gehen. Die ausgedruckten Belege sollten 
durch den QR-Code auch für Laien er-
kennbar den neuen Sicherheitsstandards 
entsprechen.

4. Registrierung
Bis spätestens 31.3.2017 sind Sicher-
heitseinheit und Registrierkasse(n) beim 
Finanzamt zu registrieren. Wenn man 
eine neue Kasse nach dem 31.3.2017 an-
schafft, weil man beispielsweise den Kas-
senhersteller wechselt oder überhaupt 
erstmals in die Registrierkassenpflicht 
hineingewachsen ist, muss die Registrie-
rung binnen einer Woche nach Erstellung 
des (ersten) Startbelegs erfolgen. Je nach 
technischer Ausstattung des Systems 
sind die notwendigen Daten entweder 
über FinanzOnline einzugeben oder kön-
nen vom System direkt an das BMF über-
mittelt werden. 

5. Startbelegprüfung 
Zu guter Letzt muss kontrolliert werden, 
ob die Registrierung sowohl der Sicher-
heitseinheit als auch der Registrierkasse 
erfolgreich waren. Dazu gibt es eine ei-
gens dafür produzierte App des Ministeri-
ums „BMF Belegcheck“. Um diese Prüfung 
durchführen zu können, muss jedoch 
vorher noch der sogenannte Authentifi-
zierungscode angefordert werden. Dieser 
Authentifizierungscode, welcher bei der 
Registrierung (Schritt 4) vergeben wurde, 
ist direkt nach dem Scan in der App ein-
zugeben. Damit ist die Startbelegprüfung 
abgeschlossen. Man erhält eine Rückmel-
dung, ob die Prüfung erfolgreich war.
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